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     Zahl: 1212-0/2010 

 
N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  

 

 
aufgenommen am Donnerstag, dem 29.06.2010 anlässlich der Sitzung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 
 
Anwesend:  
 
Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 
    

Anwesende:   Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 
Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 226  
Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265  
Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 
Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 (Ersatz) 
Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59 
Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 
Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 
Hans Georg Lopar, 9135 Vellach 61 
Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 
Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
Gertraud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel (Ersatz) 
Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 
Roman Wutte, 9135 Vellach 92 
Martina Hiessberger, 9135 Vellach 59  
Richard Županc, 9135 Vellach 45 
Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4 - ab 18:10 Uhr 
Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146  

Entschuldigt abwesend:      
Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel  
Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 
 

     

Ersatzmitglieder:   Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 
  Gertrud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel  
   

 

Beginn:    19.00 Uhr 
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Tagesordnungspunkte: 
    1.  Bestellung der Protokollprüfer 
             Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

2.  Angelobung Vizebürgermeister 
3.  Windkraftanlage; Vorstellung 
4.  Zweiter Nachtragsvoranschlag 2010  

             Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
5.  Änderung Laufzeit Darlehen Wohnhäuser Rechberg 44-46   

             Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

6.  Beschlüsse Geschäftsführung Obir Tropfsteinhöhlen   
    Errichtungs-  und BetriebsgesmbH. u. Sport- und  Freizeitanlagen   
     Eisenkappel  GbmH. 

         Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
7.  Umwidmung Bedarfszuweisung 
     Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
8.  Kooperationsvereinbarung Interkommunale Zusammenarbeit  
     Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
9.  Mittelfristige Finanzplanung  

           Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
10.  Förderungsvertrag und Annahmeerklärung für       
       Abwasserentsorgungsanlage Eisenkappel, BA 51 

           Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
11.  Jagdgebietsfeststellung 2010 

           Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
12.   Kaufvertrag Dr. Piroutz; endgültige Version 
       Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
13.  Referatsaufteilung; Verordnung    
       Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
14.  Antrag gem. § 41 K-AGO der ÖVP Gemeinderäte;     
       Fernwärmeversorgung 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Adolf Woschitz 
15.  Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte;   
       Grundsatzbeschluss Kraftwerksbauten 
          Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
16.  Antrag gem. § 41 K-AGO der GESK-gemeinsam grün-skupno       
       zeleno Gemeinderatsfraktion; Migration 
          Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
17.  Antrag gem. § 42 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte; Expertise    
       Mietvertrag Aufbahrungshalle 
          Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
18.  Antrag gem. § 41 Abs. 3 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte;     

           Ankauf einer Tragkraftspritze (TS 1200) für die Freiwillige     
           Feuerwehr Rechberg 

    Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
19.   Antrag gemäß § 41 K-AGO der SPÖ  Gemeinderäte;            

Kinderbetreuungseinrichtungen 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
20.   Antrag gem. § 41 K-AGO der EL Gemeinderatsfraktion;  

           Gedenktafel Dr. Angela Piskernik 
                Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Adolf Woschitz 
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Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die Besucher, stellt 
die Beschlussfähigkeit als gegeben fest und eröffnet die Sitzung.  

 
 
Vor Beginn der Tagesordnung bat Bürgermeister Franz Josef um eine Gedenkminute 
für den am 26.6.2010 verstorbenen Ersatzgemeinderat Oliver Schorli. 
 
 
Nachruf Oliver Schorli 

 
 
Oliver Schorli wurde am 25. Juni 1977 geboren und wohnte seit 1984 in unserer 
Gemeinde. Vor einigen Jahren gründete Oliver Schorli das Unternehmen „Ansatz“ in 
unserer Gemeinde und erwarb das Haus beim Riepl in Blasnitzen.  
 
Im Jahre 2006 hat Oliver seine Frau Stirn Michaela geheiratet und die beiden wurden 
ein Jahr darauf stolze Eltern von Marcel Johann.  
 
Oliver Schorli war im Jahre 2003 Gemeinderatskandidat auf der Liste der 
Sozialdemokratischen Partei und hat in der Zeit von 2003 bis 2007 die Funktion eines 
Ersatzgemeinderates ausgeübt. Mit dem Ausscheiden von Vizebürgermeister Ojster 
Engelbert wurde Oliver Schorli von der Gemeindewahlbehörde am 29.6.2007 zum 
ordentlichen Mitglied des Gemeinderates berufen. In der Sitzung des Gemeinderates 
am 13.7.2007 wurde Oliver Schorli von der sozialdemokratischen Partei zum Obmann 
des Umwelt- und Raumordnungsausschusses sowie zum Mitglied des Land- und 
Forstwirtschaft - sowie Bauausschusses gewählt. Auch die Funktion des 
Fraktionsführers im Gemeinderat hat Oliver ausgeübt.  
 
Seit der Gemeinderatswahl 2009 ist Schorli Oliver wieder Ersatzmitglied des 
Gemeinderates.  
 
Herr Schorli hat am 25. Juni noch seinen 33. Geburtstag in Rahmen seiner Familie 
gefeiert. Einen Tag darauf ist Oliver völlig überraschend und viel zu früh verstorben.  
 
Unsere Anteilnahme gilt besonders seiner Gattin Michaela sowie seinem Sohn Marcel.  
 
Wir danken Oliver für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.  
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Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  

 
Die Niederschrift über die am 25.03.2010 stattgefundene Sitzung des Gemeinderates 
liegt vor und wurde von den Protokollprüfern Herrn Christian Varch und Herrn Josef 
Orasche geprüft und unterzeichnet. 
 
Als Protokollprüfer bzw. Protokollprüferin für die heutige Sitzung wären Frau 
Elisabeth Lobnik sowie Herr Dr. Štefan Merkač zu bestellen. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
2. Angelobung Gemeindevorstand 
 
Herr Adolf Woschitz wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2010 zum 
Vizebürgermeister und somit zum Mitglied des Gemeindevorstandes gewählt.  
 
Zu seinem Vertreter wurde Herr Roman Wutte gewählt. Gemäß den Bestimmungen 
der K-AGO, sind Mitglieder sowie Ersatzmitglieder, vor dem Gemeinderat in die 
Hand des Bezirkshauptmannes oder einem von ihm entsandten rechtskundigen 
Beamten mit folgendem Gelöbnis anzugeloben:                                                                                           
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3. Windkraftanlage; Vorstellung  
 
Von Herrn Mag. Prutej - als Betreiber für die geplante Errichtung der 
Windkraftanlagen – wurde der Gemeinde angeboten, das Projekt den 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten vorzustellen. Damit der Gemeinderat optimal 
informiert wird, wurde vom Bürgermeister dieses Angebot angenommen.  
 
Von Herrn Mag. Prutej wurde folgende Power-Point-Präsentation vorgeführt: 
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4. Zweiter Nachtragsvoranschlag 2010   
    Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
In den Entwurf des zweiten Nachtragsvoranschlages 2010 wurde der von der Kegel- 
und Schnapserrunde „Ayse“ gespendete Betrag in der Höhe von € 2.000,00 für den 
Ankauf von Spielwaren für den Kindergarten der Marktgemeinde Eisenkappel- 
Vellach eingebaut. Auch die für den ordentlichen Haushalt vom Land zugesicherten 
Bedarfszuweisungen für das KFM-Modul (Gebäude) im Betrage von 1.450,00 und das 
CNC-Behördennetz, welches heuer erstmals um 900,00 Euro geringer ausfiel und 
nunmehr  € 972,00 beträgt, wurden in den Nachtragsvoranschlag aufgenommen.  
 
Die im Rahmen des Sonderbeschäftigungsprogrammes 2009 gewährte 
Bedarfszuweisung in der Höhe von € 3.600,00 für die AMS-Projekte, wurde in den 
ordentlichen Haushalt eingebaut.  
 
Die durch die Rückzahlung der Getränkesteuer zugesicherte Finanzzuweisung des 
Landes in der Höhe von € 3.900,00 wurde heuer ausbezahlt und ist deshalb in den 
Nachtragsvoranschlag aufzunehmen.  
 
Die Abgänge aus dem Gebührenbereich der Wasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung wurden ebenfalls in den Nachtragsvoranschlag eingearbeitet.  
 
Im Bereich des außerordentlichen Haushaltes wurden sowohl bei den Einnahmen wie 
auch bei den Ausgaben keinerlei Änderungen vorgenommen.  
 

 
 

Verordnung 
 

des Gemeinderates vom 29.06.2010, Zahl: 1212-0/2010, über die Feststellung des 
zweiten Nachtragsvoranschlages 2010. 
 
Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 
18.12.2009  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 
den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den zweiten Nachtragsvoranschlag 
2010 mit nachstehender Verordnung beschließen: 
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Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 
 
 bisher erweitert Gesamtsummen 
a) ordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 5.208.600 47.400 5.256.000 
Summe der Ausgaben 5.208.600 47.400 5.256.000 
    
Abgang:   0 
    
b) außerordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 1.957.500 0 1.957.500 
Summe der Ausgaben 1.957.500 0 1.957.500 
    

c) Gesamtsummen:    
Gesamteinnahmen 7.166.100 47.400 7.213.500 
Gesamtausgaben 7.166.100 47.400 7.213.500 
    
Gesamtabgang   

    
 
 

 
0 

 
 
Die Verordnung tritt am 30.06.2010 in Kraft. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
5. Änderung Laufzeit Darlehen; Wohnhäuser Rechberg 44-46  
            Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
 
Die Gemeindewohnhäuser in Rechberg 44-46 wurden im Jahre 2007 generalsaniert 
und dafür ein Darlehen bei der Bank Austria in der Höhe von € 240.000,00 für eine 
Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen.  
 
Leider konnte der Abgang der aus diesem Jahr resultiert trotz Mieterhöhung bis zum 
Rechnungsabschluss 2009 nicht verringert werden. Er  erhöhte sich sogar auf                 
€ 11.900,00. Da laut der K-GHO bei den Gebührenhaushalten das 
Kostendeckungsprinzip gilt, d.h. diese Haushalte ausgeglichen zu führen sind, ist 
nunmehr Handlungsbedarf gegeben. Der Abgang konnte aus mehrerlei Gründen nicht 
wie vorgesehen abgebaut werden, zumal aufgrund der Sanierung zusätzliche Kosten 
entstanden, welche nicht vorher kalkulierbar waren. In den Jahren 2008 und 2009 
mussten zusätzliche altersbedingte Instandhaltungsarbeiten in den Wohnungen 
durchgeführt werden.  
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Nach Rücksprache mit dem Referenten für die gemeindeeigenen Wohnungen wurde 
beim Bankinstitut nachgefragt, ob die Laufzeit von 10 auf 15 Jahre, bzw. 20 Jahre 
verlängert werden kann um die halbjährliche Annuität zu verringern und damit die 
Kosten pro Jahr zu senken.  
 
Diesbezüglich wurde nachstehendes Anbot abgegeben:  
 
Annuität derzeit 
jährlich 

 € 29.987,70  

 
   Ersparnis/Jahr 

 
Annuität bei 
Laufzeitverlängerung 
von 5 Jahren 

 € 19.927,66 € 10.060,04 

Annuität bei 
Laufzeitverlängerung 
von 10 Jahren 

 € 15.697,98 € 14.289,72 

 
Zwischenzeitlich wurde von der Bank Austria die Zinsvereinbarung auf dem Postwege 
übermittelt. Es konnte die bereits angebotene Pauschalrate von € 9.963,83 auf 
nunmehr € 9.689,12 nochmals verringert werden. Dies bedeutete dass die nunmehrige 
jährliche Annuität eine Ersparnis von € 10.609,46 ergibt.  
 
   Ersparnis/Jahr 
Annuität bei 
Laufzeitverlängerung 
von 5 Jahren 

 
aktuelles Angebot 

 
€ 19.378,24 

 
€ 10.609,46 

 
 
Wegen oben erwähnten Sachverhaltes wurde am 10. Juni eine Mieterversammlung 
abgehalten und diese Problematik angesprochen. In Anbetracht dessen, dass für die 
Generalsanierung eine Mieterhöhung von 1 € pro m²  plus € 10 für die neu 
entstandenen Balkone auf 10 Jahre festgelegt wurde und der Mietzins vergleichsweise 
zu den Bad Eisenkappler Gemeindewohnungen hoch ist, erscheint die Verlängerung 
der Darlehens auf 5 Jahre als beste Lösung, zumal bei dieser Verlängerung ab dem 
Jahre 2012 schon wieder Rücklagen gebildet werden könnten. Diese Rücklagen 
könnten dann der Neueindeckung des schon desolaten Daches zugeführt werden. 
Eine längere Streckung des Darlehens erscheint nicht als sinnvoll, zumal hier unnötig 
lange Zinsen zurückgezahlt werden müssten.  
 
Nach Rücksprache mit der Gemeindeabteilung wurde uns mitgeteilt, dass gegen die 
Fristverlängerung keine Einwände bestehen, wenn gewährleistet ist, dass der Abgang 
in den Folgejahren minimiert werden kann. 
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
6.  Beschlüsse Geschäftsführung Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und     
     BetriebsgesmbH. und Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH.  
 Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
 
Die geplante Zusammenlegung der beiden gemeindeeigenen Gesellschaften und die 
diesbezüglich bereits gefassten Beschlüsse sind wegen der Nichtgenehmigung der 
Zusammenlegung neu zu fassen, bzw. sind die Regelungen in Bezug auf die 
Geschäftsführer neu zu fassen. 
 
Derzeit ist Frau Lobnik Elisabeth Geschäftsführerin bei der Obir Tropfsteinhöhlen 
Errichtungs- und BetriebsgesmbH. und Herr Varch Christian Geschäftsführer bei der 
Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH. Da Frau Lobnik aus dem Betrieb 
ausscheiden will, ist laut Beschluss des Gemeindevorstandes Herr Varch Christian als 
neuer Geschäftsführer zu bestellen.  
 
Auch in der Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH, ist die Abbestellung von 
Herrn Varch Christian als Geschäftsführer notwendig, zumal dieser die Agenden in 
den Obirhöhlen übernimmt. Eine Neubestellung bei der Sport- und Freizeitanlagen 
Eisenkappel GmbH. ist nur unter der Vorraussetzung möglich, wenn Herr Christian 
Varch beide Aufgaben mit den Bedingungen des bestehenden 
Geschäftsführervertrages übernimmt, so dass für unsere Betriebe keinerlei Mehrkosten 
entstehen. 
 
Mit der Änderung der Geschäftsführertätigkeiten ist selbstverständlich auch das 
Dienstnehmerverhältnis verbunden. 
 
Deshalb wurde das Notariat Dr. Mösslacher beauftragt, die dafür notwendigen 
Schriftstücke zu erstellen. Diese liegen nun hieramts vor und werden dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
Verlängerung des Darlehens auf 5 Jahre (d.h. bis zum Jahre 2022) bei der Bank 
Austria beschließen.  
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BESCHLUSS 
 
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 9135 Bad Eisenkappel, als 
Alleingesellschafterin der Obir – Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und 
Betriebsgesellschaft m.b.H., FN 96217 x, Sitz: Eisenkappel – Vellach, politische 
Gemeinde Eisenkappel – Vellach, beschließt:  
 

1.) Frau Elisabeth Lobnik, geb. 17.11.1966, Buchhalterin, 9135 Bad Eisenkappel, 

Schulhausgasse 226, nunmehr 9135 Bad Eisenkappel 157, als Geschäftsführerin 

der Gesellschaft  abzuberufen und an ihre Stelle Herrn Christian Varch, geb. 

28.12.1966, Eisenkappel 220, 9135 Bad Eisenkappel, zum selbständig 

vertretungsbefugten Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen. 

 

2.) Frau Elisabeth Lobnik, geb. 17.11.1966, auf die Dauer ihrer 

Geschäftsführertätigkeit die Entlastung zu erteilen.  
 

 
 

BESCHLUSS 
 
 
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 9135 Bad Eisenkappel, als 

Alleingesellschafterin der Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel Gesellschaft m.b.H., 

FN 96271 a, Sitz: Eisenkappel-Vellach, politische Gemeinde Eisenkappel-Vellach, 

beschließt:  

1.) Herrn Christian Varch, geb. 28.12.1966, Eisenkappel 220, 9135 Bad Eisenkappel,  

als Geschäftsführer der Gesellschaft abzuberufen.  

2.) Herrn Christian Varch, geb. 28.12.1966, auf die Dauer seiner 

Geschäftsführertätigkeit die Entlastung zu erteilen.  

 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
neuen Geschäftsführer wie in den Notariatsakten angeführt beschließen. 
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BESCHLUSS 

 
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 9135 Bad Eisenkappel, als 

Alleingesellschafterin der Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel Gesellschaft m.b.H., 

FN 96271 a, Sitz: Eisenkappel-Vellach, politische Gemeinde Eisenkappel-Vellach, 

beschließt Herrn Christian Varch, geb. 28.12.1966, Eisenkappel 220, 9135 Bad 

Eisenkappel,  zum selbständig vertretungsbefugten Geschäftsführer der Gesellschaft 

zu bestellen. 

Der Bürgermeister bedankte sich bei der Geschäftsführerin Lobnik Elisabeth für ihre 
vorbildliche Tätigkeit.  
 

GR Roman Wutte stellte folgende Frage an die Geschäftsführerin, Frau Elisabeth 
Lobnik:  

 

GV Lobnik Elisabeth: Ich war bei den Obir-Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und 
BetriebsgesmbH immer die zweite Geschäftsführerin. Der erste Geschäftsführer war 
Herr Jerlich Walter, der auch operativ tätig war. Der zweite Geschäftsführer war für 
die politische Kontrolle angedacht und war immer in der Person des jeweiligen 
Finanzreferenten der Gemeinde besetzt. Ursprünglich war dies Herr Engelbert Ojster 
und nach seinem Ausscheiden habe ich diese Funktion übernommen. Da ich seit mehr 
als einem Jahr nicht mehr Finanzreferentin bin, habe ich auch mein Ausscheiden als 
Geschäftsführerin in Aussicht gestellt. Dabei wurde ich gebeten diese Funktion bis zur 
geplanten Zusammenführung der Gesellschaften weiterhin auszuüben. Diese 
Zusammenführung ist nun nicht mehr aktuell und die beiden Betriebe sind neu 
konzipiert.  Der Betrieb liegt mir sehr am Herzen und ich bin weiterhin bereit als 
Beraterin zur Verfügung zu stehen. 
 

Mit 16 Stimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
 

Gegenstimme: Hans Georg Lopar 
Enthaltung: Dr. Merkac 

Befangenheit: Elisabeth Lobnik 
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7.  Umwidmung Bedarfszuweisung  
 Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
Aufgrund der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise aus dem Jahre 2009 und der 
daraus resultierenden verminderten Ertragsanteile, erhielt die Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach im Mai 2009 ein Schreiben vom Gemeindereferenten Dr. 
Martinz, wobei auf die finanziellen Auswirkungen, welche vor allem auch die 
Gemeinde betrifft aufmerksam gemacht wurde. 
 
Nachdem die Zusicherungen für die Bedarfszuweisungen des Jahres 2009 im Frühjahr 
des Jahres 2008 – also bereits vor der Finanzkrise – getätigt wurden, musste rasch 
reagiert werden. Im Interesse einer vorausschauenden Finanzplanung wurde eine 10- 
% ige Kreditsperre auf die bereits schriftlich zugesicherten Bedarfszuweisungen 
verhängt. Im Finanzausschuss vom 05.06.2009 wurde diese Problematik besprochen 
und hierfür die Bedarfszuweisung für die Remschenigerstraße in Höhe von                  
€ 33.000,00 ins Auge gefasst.  
 
Nachdem sich die Finanzkrise bis zum Ende des Jahres 2009 noch verschlechterte 
wurde diese Kreditsperre schlagend. Die ursprünglich für das Jahr 2009 für die 
Remschenigerstraße geplante Bedarfszuweisung wurde für die teilweise 
Abgangsdeckung des ordentlichen Haushaltes herangezogen.  
 
 
Die ursprünglich für das Jahr 2009 für die Remschenigerstraße geplanten 
Bedarfszuweisungsmittel wurden für die teilweise Abgangsdeckung des ordentlichen 
Haushaltes herangezogen.  
 
Zupanc Richard: Die Zustimmung von Seiten der ÖVP kann nur gegeben werden, 
wenn garantiert wird, dass die Remschenigerstraße heuer fertig gestellt wird.  
 

Bgm. Franz Josef Smrtnik: Durch die günstigeren Preise kann die Straße heuer 
trotzdem fertig gestellt werden. 
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
Bedarfszuweisung in der Höhe von € 33.000,00 mit der ursprünglichen Widmung 
„Remscheniger Straße“ nun zu Gunsten der Abgangsdeckung des ordentlichen 
Haushaltes 2010 umwidmen.  
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8. Kooperationsvereinbarung Interkommunale Zusammenarbeit  
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
 
Die ursprüngliche Idee der Interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden des gesamten Bezirkes scheiterte leider aufgrund des Widerstandes von 
einzelnen Kommunen.  
 
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat sich in der Sitzung am 19. Dezember 
2009 mit dieser Thematik beschäftigt bei welcher der Grundsatzbeschluss für diese 
neue Form der Zusammenarbeit beschlossen und somit der Grundstein für die 
Interkommunale Zusammenarbeit gelegt wurde.  
 
Im April d.J. wurde bei einem Treffen der Amtsleiter der (Markt-)Gemeinden 
Eberndorf, Gallizien, Globasnitz, Sittersdorf und Eisenkappel-Vellach eine 
Kooperationsvereinbarung ausgearbeitet, welche in erster Linie die Zusammenarbeit 
im Bereich der Verwaltung und des Bauhofes beinhaltet.  
 
Ebenso wurde vom Land eine Bedienstete für die Koordination zur Verfügung gestellt, 
welche bei der Umsetzung dieses Projektes hilfreich zur Seite steht.  
 
Die Kooperationsvereinbarung liegt nun in schriftlicher Form vor und ist von allen 
Gemeinden, die mitwirken wollen,  zu beschließen.  
 
  
 

Kooperationsvereinbarung 

abgeschlossen zwischen 

 

1) der Marktgemeinde Eberndorf gesetzlich vertreten durch den Bürgermeister Dir. 

OSR Gottfried Wedenig 

2) der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach gesetzlich vertreten durch den 

Bürgermeister Franz-Josef Smrtnik 

3) der Gemeinde Gallizien gesetzlich vertreten durch den Bürgermeister Rudolf 

Tomaschitz 

4) der Gemeinde Globasnitz gesetzlich vertreten durch den Bürgermeister Wolfgang 

Wölbl und 

5) der Gemeinde Sittersdorf gesetzlich vertreten durch den Bürgermeister LAbg. Jakob 

Strauß 
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Präambel 

Die (Markt-)Gemeinden Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Gallizien, Globasnitz und 

Sittersdorf bilden zukünftig im Bereich der Verwaltung und des Bauhofes eine umfassende 

Kooperation. Grundlage bildet die vorliegende interkommunale Kooperationsvereinbarung, 

welche die Kooperationsinhalte und die Handlungsfelder regelt. Diese 

Kooperationsvereinbarung greift nicht in die Selbstverwaltung der Gemeinden ein, sondern 

bildet einen Grundsatzbeschluss, der Art und Umfang der interkommunalen Kooperation 

festlegt.  

 

I. Anlass 

Die fünf (Markt-)Gemeinden Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Gallizien, Globasnitz und 

Sittersdorf befinden sich im politischen Bezirk Völkermarkt. Mit einer Einwohnerzahl von 

durchschnittlich ca. 2000 Einwohnern, einer bedenklichen demographischen Prognose für 

den Bezirk und der derzeit schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen wird es für die 

Gemeinden zu einer immer größeren Herausforderung die zunehmenden kommunalen 

Aufgaben alleine zu bewältigen.  

 

 

Die Marktgemeinde Eberndorf ist mit ca. 6.000 Einwohnern bedeutend größer strukturiert. 

Eine Kooperation zumindest in Teilbereichen ist daher sehr sinnvoll.  

 

II. Zielsetzung 

Durch eine intensive Kooperation im Bereich Verwaltung und Bauhof werden folgende Ziele 

verfolgt: 

 Nutzung von Synergieeffekten und Vermeidung von Doppelgleisigkeiten 

 Abstimmung in der Aufgabenerfüllung und Spezialisierung auf bestimmte 

Aufgabenbereiche 

 Gemeinsame Ressourcennutzung und –Beschaffung 

 

III. Beteiligte und räumlicher Wirkungskreis der interkommunalen  
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Kooperation 

 Kooperationspartner sind die fünf (Markt-)Gemeinden Eberndorf, Eisenkappel-

Vellach, Gallizien, Globasnitz und Sittersdorf 

 Der Kooperationsraum umfasst die Gemeindegebiete der fünf Gemeinden 

 Andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 

natürliche und juristische Personen des Privatrechts sollen als Kooperationspartner 

für einzelne Handlungsfelder oder Projekte gesucht werden, sofern sich eine 

Zusammenarbeit aus finanziellen und/oder fachlichen Überlegungen anbietet. 

 

IV. Grundsätze der interkommunalen Kooperation 

 Zweck dieser Vereinbarung ist eine auf Dauer angelegte und intensive Kooperation 

zwischen den (Markt-)Gemeinden Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Gallizien, 

Globasnitz und Sittersdorf 

 Gleichberechtigung der Kooperationspartner 

 

 

V. Handlungsfelder der interkommunalen Kooperation 

Allgemein 

 Beschaffung von Verbrauchsartikeln  

 Kooperation im Bereich Facility Management 

 MitarbeiterInnenaus- und Weiterbildung 

Bauhof 

 Gemeinsame Nutzung von Maschinen 

 Austausch von MitarbeiterInnen 

 Interkommunale Abstimmung bei Einstellung von MitarbeiterInnen  

 Gemeinsamer Ankauf von Maschinen 

 Gemeinsame Durchführung von Ausschreibungen 

 

Verwaltungsebene 

 Kooperation in den einzelnen Arbeitsfeldern (zB Amtsleitung, Standesamt, Bauamt, 

Finanzverwaltung) 
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VI. Organe der interkommunalen Kooperation 

 

Die Organe der interkommunalen Kooperation sind: 

a) der Vorstand,  

b) die Arbeitsgruppe IKZ  

 

a) Der Vorstand 

Dem Vorstand gehören die Bürgermeister der fünf beteiligten (Markt-)Gemeinden an, 

wobei jeder Bürgermeister für den Fall seiner Verhinderung ein Vertreter zu benennen hat.  

Der Vorstand gibt den Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit vor und legt die 

inhaltlichen Schwerpunkte fest. Daraus leiten sich das Arbeitsprogramm und die einzelnen 

Projekte für die Arbeitsgruppe IKZ und die Facharbeitsgruppen ab. 

 

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

b) Arbeitsgruppe IKZ 

Der Arbeitsgruppe IKZ gehören primär die AmtsleiterInnen der kooperierenden fünf     

(Markt-)Gemeinden an. 

Weiters  können folgende Personenkreise zu den Arbeitsgruppen hinzugezogen werden: 

 Das jeweils für das Projekt IKZ eingesetzte Projektmanagement 

 Fachpersonal 

 Externe Berater 

Die Sitzungen der Arbeitsgruppe werden mind. 4 x jährlich (quartalsweise) einberufen.  

Der Sitzungsort wird in alphabetischer Reihenfolge der Mitgliedsgemeinden festgelegt. 

 

In den jeweiligen Sitzungen können vom Vorstand beratende Fachleute geladen werden.  

 

Die Arbeitsgruppe IKZ hat folgende Aufgaben: 

 Informationsaustausch und Kontaktpflege zwischen den kooperierenden 

Gemeinden 

 Vorbereitung von Projektvorschlägen für den Vorstand 
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 Abstimmung des Arbeitsprogramms für den Vorstand (Umsetzung des vom 

Vorstand vorgegebenen Arbeitsprogramms) 

 

VII. Kooperationsschwerpunkte 

Der Begriff „Kooperationsschwerpunkt“ beschreibt die Steuerung  

 

 einer Entwicklung der (Markt-)Gemeinden durch eine gemeindeübergreifende 

Arbeitsteilung bzw. Definition einer Entwicklungspriorität der einzelnen (Markt-) 

Gemeinde im Gesamtverbund. 

 Einer zeitlich-räumlichen Entwicklung. Darunter versteht man jenen Zeitraum, 

innerhalb dessen sich eine Entwicklung in einer festgelegten Größe vollziehen soll 

oder darf. 

Unter Kooperationsschwerpunkten sind Prioritäten zu verstehen, die eine überörtlich 

bedeutsame Aufgabe einer (Markt-)Gemeinde im Sinne einer Aufgabenteilung innerhalb 

der beteiligten (Markt-)Gemeinden beschreiben.  

Die Übernahme der Kooperationsschwerpunkte ist zum Nutzen der (Markt-) Gemeinden 

durch die Beteiligten zu fördern. 

 

VIII. Projektmanagement 

Das für das Projekt IKZ implementierte Projektmanagement soll als motivierende und 

koordinierende Instanz eine interkommunal ausgewogene Entwicklung gewährleisten. Das 

Projektmanagement übernimmt weiters eine Mittlerfunktion zwischen den 

Partnergemeinden sowie allfälligen Projektpartnern. Das Projektmanagement wird mit der 

effizienten Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen beauftragt. 

 

IX. Allgemeines und salvatorische Klausel 

Bei der getroffenen Kooperationsvereinbarung handelt es sich um eine freiwillige 

Vereinbarung und beinhaltet ausschließlich einen selbstverpflichtenden Charakter der 

Beteiligten. 

Diese Kooperationsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit getroffen und kann mit einer 

Frist von 6 Monaten zum 31.12. eines jeden Jahres schriftlich gekündigt werden. 
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Ihre Rechtsgültigkeit erlangt die Vereinbarung durch die Zeichnung der Bürgermeisters  der 

fünf kooperierenden (Markt-)Gemeinden und der Zeichnung jeweils eines Vertreters des 

Gemeindevorstandes der fünf kooperierenden     (Markt-)Gemeinden. 

Stellen sich einzelne Bestimmungen der kommunalen Kooperationsvereinbarung als 

unwirksam und/oder falsch heraus, so berührt dies die Vereinbarung an sich nicht. Für 

diesen Fall vereinbaren die Beteiligten unwirksame und/oder falsche Bestimmungen durch 

wirksame und/oder richtige zu ersetzen. 

 

……….., am ………………… 

 

Der Kooperationsvereinbarung liegt der Beschluss des Gemeinderates vom ……. zugrunde. 

Für die Marktgemeinde Eberndorf: 
Der Bürgermeister: Für den Gemeindevorstand: 
 
……………………………………………. …………………………………………….. 
Dir. OSR Gottfried Wedenig 
 
 
 
 
Für den Gemeinderat: 
 
…………………………………………….. 
 
  
Für die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach: 
Der Bürgermeister:  Für den Gemeindevorstand: 
 
…………………………………………….  …………………………………………… 
Franz-Josef Smrtnik 
 
Für den Gemeinderat: 
 
…………………………………………….. 
 
 
Für die Marktgemeinde Gallizien 
Der Bürgermeister:  Für den Gemeindevorstand: 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
Rudolf Tomaschitz 
 
Für den Gemeinderat: 
 
……………………………………………. 



Niederschrift der Gemeinderatssitzung am 29.06.2010                   Zahl: 1212-0/2010  - 39 - 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
oben angeführte Kooperationsvereinbarung beschließen.   

 
 
Für die Marktgemeinde Globasnitz 
Der Bürgermeister:  Für den  Gemeindevorstand: 
 
……………………………………………..  …………………………………………. 
Wolfgang Wölbl 
 
Für den Gemeinderat: 
…………………………………………….. 
 
 
Für die Marktgemeinde Sittersdorf 
Der Bürgermeister:  Für den Gemeindevorstand 
 
……………………………………………  …………………………………………. 
LAbg. Jakob Strauß 
 
Für den Gemeinderat: 
 
…………………………………………….. 
 
 

Dr. Stefan Merkac: Ich begrüße diese durch die Synergieeffekte geplanten 
Einsparungen. Die IKZ-Mittel für die Energiemodellregion dürfen aber darunter nicht 
leiden, da wir sonst auch die 60 %-ige Förderung des Bundes verlieren.  
 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
9.  Mittelfristige Finanzplanung 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
Das neue Bedarfszuweisungsmodell für die Kärntner Gemeinden ergibt für jede 
Gemeinde einen fixen Betrag, welcher auf die Jahre 2010 bis 2015 aufgeteilt wurde. 
Die Gemeinden wurden verpflichtet für diesen Zeitraum einen mittelfristigen 
Finanzplan zu erstellen. Dabei wurde festgestellt, dass der uns zur Verfügung stehende 
Betrag nicht ausreicht, die bereits begonnenen Vorhaben und Pflichtrückzahlungen zu 
begleichen.  
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Deswegen wurde von der Finanzverwaltung und Amtsleitung gemeinsam mit dem 
zuständigen Revisionsbeamten ein Modell gesucht, mit welchem die Verpflichtungen 
erfüllt werden könnten.  
 
Der Gemeinde stehen nach dem neuen Modell folgende Mittel jährlich zur Verfügung: 
 

im Jahr 2010  € 175.200 
im Jahr 2011    € 119.300 
im Jahr 2012  € 119.300 
im Jahr 2013  €   63.400 
im Jahr 2014  €   63.400 
und im Jahr 2015 €   63.400 

---------------------------------------- 
somit insgesamt: € 604.000 

 
Verpflichtungen, die die Gemeinde derzeit hat, bzw. Vorhaben, die ausfinanziert 
werden sind wie folgt: 
 
Rückzahlung Überbrückungskredit Obirhöhlen  €    40.000 
Regionalfondsdarlehen Rückzahlung   €    59.600 
Sanierung Hochobirstraße     €    96.000 
Obirhöhlen Zuschuss      €    50.000 
Drehleiter        €    27.000 
Katastrophenschäden 2009     €    62.400 
Sanierung Remschenigerstraße    €    33.000 
Haftungsrücklagen OTH     €  200.000 
Abgang Schülerhort OH     €      9.800 
----------------------------------------------------------------------------------- 
ergibt eine Gesamtsumme:     € 577.800 
 
demnach verbleiben bis 2015 noch € 26.200 zur Verfügung.  
 
Die Aufteilung der möglichen Finanzierung kann nur deswegen so weit gestreckt 
werden, weil uns bei den Bedarfszuweisungsverhandlungen Überbrückungskredite zur 
Vorfinanzierung in Aussicht gestellt wurden. Dies insbesondere bei der 
Hochobirstraße sowie bei der Sanierung der Katastrophenschäden für das Jahr 2009. 
 
Diese Mittel sind im Einvernehmen mit dem Revisionsbeamten wie folgt aufgeteilt  
worden: 
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Nicht finanziert können aus derzeitiger Sicht folgende Vorhaben werden:  
 
Evtl. Katastrophenschäden in den Jahren 2010 bis 2015. In der Gemeinde wurden 
leider jedes Jahr Schäden in der Höhe von ca. 100.000 festgestellt und wurden vom 
Katastrophenfond in der Höhe von 50 % ersetzt. Es ist davon auszugehen, dass in den  

Mittelfristiger Investitionsplan 
der Gemeinde 

 Eisenkappel   - Vellac h          

Vorhabe
n 

  
FP/AG/ 
Verpfl. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obir Tropfsteinhöhlen - 
Sanierung (ÜK) 

FP 20.000 20.000     

REGF-Darlehen Neubau 
Südeinfahrt 
Hageneggbrücke 

FP 16.000 16.000     

REGF-Darlehen 
Straßenbaumaßnahmen 
Kirchweg 

FP 13.800 13.800     

Sanierung Alpenstraße 
Hochobir 

SV 32.000 11.000 22.800   30.200 

Obir Tropfsteinhöhlen - 
Zuschuss 

SV 30.000 20.000     

Drehleiter Bezirk 
Völkermarkt 

SV  13.462 13.462    

Katastrophenschäden 
2009 

SV 28.600   13.400 13.400 7.000 

Sanierung 
Remschenigerstraße 

SV   33.000    

Sanierung Obir 
Tropfsteinhöhlen - 
Haftungsrückl. 

SV 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000  

Schülerhort 
(oH) 

 SV 9.800      

Katastrophenschäden ab 
2010 

       

FF Fahrzeuge ab 2012        
Wildbachverbauung 2010-
2011 
Kommunales Facility 
Management 

       

           
           

Summe    175.200 119.262 119.262 63.400 63.400 37.200 

verfügbarer Restbetrag  0 38 38 0 0 26.200 
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nächsten sechs Jahren  ähnliche Schäden entstehen könnten. Derzeit könnten die 
notwendigen Sanierungen nicht in Angriff genommen werden.  
 
Für die Verbauungsmaßnahmen am Steinschlag Piuk wurde von der 
Wildbachverbauung eine örtl. Überprüfung vor Ort durchgeführt. Diese ergab, dass 
sich in diesem Bereich notwendige Sanierungsmaßnahmen in der Höhe von                  
€ 298.000,00 ergeben, wobei hier nach einem Aufteilungsschlüssel vorgegangen wird. 
Der Bund beteiligt sich mit 60 %, das Land Kärnten mit 18 % und der daraus 
resultierende Gemeindeanteil von 22 % ergibt einen Betrag in der Höhe von                 
€ 65.560,00 für dessen Finanzierung die Gemeinde zu sorgen hat.  
 
Für die Durchführung dieses Projektes stehen jedoch nur zwei Jahre zur Verfügung, 
zumal die Beteiligung von Bund und Land nur zwei Jahre gilt.  
 
Hier wäre nochmals die Wichtigkeit der Durchführung für die Verbauung des 
Steinschlages anzumerken, da in Anbetracht der Ansiedlung der Pellets-Firma auf dem 
ehemaligen Gelände der Zellstofffabrik diese Maßnahmen unbedingt erforderlich sind.  
Im heurigen Jahr wurde auf Intention des Amtes der Kärntner Landesregierung ein 
Gebäude-Quick-Check für Gemeindegebäude forciert, welcher durch die Firma FMA 
Gebäudetechnik durchgeführt wurde. Diese Überprüfung ergab dringende 
Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden in der Höhe von € 20.000,00.  
 
Auch die bereits eingebrachten Anträge zur Neuanschaffung von 
Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Bad Eisenkappel ist aus derzeitiger Sicht 
nicht finanzierbar. Da die Fahrzeuge ausgeschieden werden müssen, wäre die 
Feuerwehr in Eisenkappel nicht mehr einsatzfähig.  
 
Um das Vermögen der Gemeinde werterhaltend zu sanieren, die Wege nach evt. 
Schäden befahrbar zu garantieren und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht zu 
gefährden, ist ein dringendes Gespräch mit dem Land notwendig. Hier müssen 
gemeinsame Wege gesucht und gefunden werden.  
 

 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellte daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
vorangeführten mittelfristigen Finanzplan beschließen und die am 25.03.2010 
beschlossenen außerordentlichen Vorhaben bzw. Finanzierungspläne für die 
Sanierung der Hochobir-Straße, für die Behebung der Katastrophenschäden 2009 und 
für die Sanierung der Obirhöhlen sowie  das am 12.02.2009 beschlossenen Vorhaben 
für die Sanierung der Remschenigerstraße nach dem vorliegenden mittelfristigen 
Finanzplan anpassen.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt des Weiteren fest, dass unter den 
vorangeführten finanziellen Rahmenbedingungen die Wahrnehmung der öffentlichen 
Aufgaben nicht möglich ist. Es ist umgehend ein Termin mit dem Land Kärnten zu 
vereinbaren.  
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Vizebgm Harald Kogelnik: Es wird uns gemeinsam mit der Agrartechnik gelingen die 
Remscheniger Straße heuer fertig zu stellen. Auch die Gesamtkosten sind wesentlich 
geringer, als ursprünglich geplant. Die erwirkten Einsparungen könnten anderweitig 
eingesetzt werden.  
 
GV Elisabeth Lobnik: Es ist eine Dramatik, dass dringend notwendige Maßnahmen 
nicht umgesetzt werden können. Der Gemeinderat hat ja damit keine 
Existenzberechtigung mehr und es ist die Sinnhaftigkeit des Gemeinderates zu 
hinterfragen. Wir müssen dringend Kontakt mit dem Land aufnehmen, so aushungern 
können sie uns nicht. Widerstand und Kampfgeist von Seiten der Gemeindeführung 
fehlen zur Gänze. Wir müssen ja zumindest den Mindeststandard erreichen. Die 
Preisentwicklung bei der Remschenigerstraße ist erfreulich. So kommen die für 2012 
geplanten € 36.000,00 nicht zum Tragen. Mit diesem Geld könnte man schon einen 
Teil des Problems beim Obirgelände lösen und die Vorraussetzung für 
Betriebsansiedlungen schaffen.  
 
Außerdem verlieren wir nicht die Förderungen vom Bund und Land. Wenn wir heuer 
nicht beginnen, blockieren wir das Projekt um zwei Jahre. Damit ist auch das 
Pelletswerk in Gefahr. Wir stellen daher nachstehenden Abänderungsantrag: 
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Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge, damit die laufenden Projekte nicht gefährdet werden bzw. umgesetzt werden 
können vorangeführten mittelfristigen Finanzplan beschließen sowie die Anpassung 
der entsprechenden Finanzierungspläne beschließen. Der Antrag ist aber mit der 
Forderung an den Bürgermeister gebunden, für die offenen Projekte – insbesondere 
die Wildbachverbauung - als Vorraussetzung für Betriebsansiedelungen, die 
entsprechenden Finanzierungen zu finden.  

Bgm Franz Josef Smrtnik: Werde alles daran setzen, um zusätzliches Geld zu 
erwirken. Wir haben ja schon einiges eingespart. Deshalb werde ich mich dahinter 
klemmen.  
 
GV Elisabeth Lobnik: Der Steinschlag ist ja schon vor mehr als einem Jahr passiert. 
Warum wurde so lange gewartet? 
 
Vizebgm Harald Kogelnik: Die Gemeinde muss die Rahmenbedingungen für 
Betriebsansiedelungen schaffen. Jetzt hätten wir die Möglichkeit. 
 
Bgm Franz Josef Smrtnik: Damit wir sofort beginnen können, werden wir uns für 
euren Antrag aussprechen.  
 
Abstimmung Abänderungsantrag von den SPÖ Gemeinderäten: 
 
Mit fünf Gegenstimmen wurde dieser Abänderungsantrag angenommen. (Davon 
drei Enthaltungen ) 
Gegenstimmen: Dr. Merkač; J. Orasche 
Enthaltungen: A. Woschitz; R. Wutte; M. Hiessberger 
 
Abstimmung Antrag des Gemeindevorstandes bzw. den restlichen Teil des 
mittelfristigen Finanzplanes: 
 
Einstimmig wird dieser Antrag angenommen. 
 

 
 
10.   Förderungsvertrag und Annahmeerklärung für Abwasserentsorgungsanlage     
        Eisenkappel; BA 51  
        Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
 
Vom Amt der Kärntner Landesregierung wurde auf Grundlage der 
Förderungsrichtlinien für die Abwasserreinigungsanlage Eisenkappel, BA 51 eine 
Landesförderung gewährt.  
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Die Förderung wird als rückzahlbares Darlehen gewährt. Die Annahme dieses 
Fondsdarlehens und die Anerkennung der damit verbundenen Bedingungen ist in den 
hiefür zuständigen Gremien des jeweiligen Förderungsunternehmens, in unserem Fall 
im Gemeinderat, zu beschließen und die Annahmeerklärung entsprechend 
rechtsverbindlich zu unterfertigen. 
 

Annahmeerklärung 
 
Die Anerkennung oben angeführter Förderungsbedingungen zur Gewährung eines 
Darlehens des Kärntner Wasserwirtschaftsfonds in der vorläufigen Höhe von                
€ 64.400,00 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 29.06.2010 beschlossen.  
 
Bad Eisenkappel, am …………… 
 
Des weiteren wurde für die Abwasserentsorgungsanlage, BA 51 Eisenkappel beim 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH für besagtes Projekt um 
Gewährung eines Investitionskostenzuschusses angesucht. 
 
Nach nun erfolgter Bewilligung beläuft sich der Investitionskostenzuschuss auf                
€ 22.400,00 und ist mittels Annahmeerklärung zu beschließen. 
 
 

A N N A H M E E R K L Ä  R U N G 
 
Der Förderungsnehmer Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach erklärt die vorbehaltlose 
Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
vom 09.04.2010, Antragsnummer B000592. betreffend die Gewährung des 
Investitionskostenzuschusses für die Abwasserentsorgungsanlage BA 51 Eisenkappel 
Energieoptimierung.  
 

Der Förderungsnehmer bestätigt die Aufbringung der Finanzierung gemäß 
nachstehender Aufstellung sowie der dafür erforderlichen Beschlussfassungen. 
 
 

o Anschlussgebühren 

o Eigenmittel 

o Landesmittel 

o Bundesmittel 

o Fremdfinanzierung 

 

EUR ____________________________ 

EUR ____________________________ 

EUR _________64.400,00___________ 

EUR _________22.400,00____________ 

EUR ________193.200,00___________ 
 

 

Förderbare Gesamtinvestitionskosten 

 

EUR _________280.000,00___________ 

 
 



Niederschrift der Gemeinderatssitzung am 29.06.2010                   Zahl: 1212-0/2010  - 47 - 
 

Rechtsverbindliche Unterfertigung durch den Fördernehmer. 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag angenommen. 
 

 
 
11.  Jagdgebietsfeststellung 2010  
 Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
Von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurden der  Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach Anträge um Anschlüsse- bzw. Abrundungen von 
Eigenjagdbesitzern mit dem Ersuchen um Stellungnahme zur Kenntnisnahme 
gebracht.  
 
Diese Anträge wurden in den jeweils zuständigen Jagdverwaltungsbeiratssitzungen 
sowie im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie am 17.6. 2010 
behandelt und sämtliche Anträge einstimmig beschlossen. 
 

 
1. Anschluss- und Abrundungsantrag EJ „Jerlich Haller“ 
 
Ein- bzw. Anschlussflächen an die EJ „Skaler-Hube“ die Parzellen Nr. 1185/1 
Teilfläche und 1183/16, beide KG 76203 Bad Vellach, im Ausmaß von 0,3439 ha und 
an die EJ „Jerlich-Haller“ die Parzellen Nr. 1185/1, 1184/1, 1183/14 Teilflächen, 
sowie die Parzelle 1183/20, alle KG 76203 Bad Vellach, im Ausmaß von 3,6044 ha.  
 
2.  Abrundungsantrag EJ „Miklau“ 
 
EZ 27, 32, 33, 39, 41, 43, 58 und 4, Parz. Nr. 106/2, 106/3, 107, 108/2, 108/3, 108/4, 
109/4, 109/5, 133/2, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 575, .29, .123, .124, .127, 108/1, 
109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124/1, 
124/2, 125, 126, 127, 567, .25/1 und 25/2 im Ausmaß von 14,4483 ha.  

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
vorangeführte Annahmeerklärungen beschließen, sowie den Finanzierungsplan auf 
die nunmehr tatsächlich genehmigten Förderungen anpassen.   

Antrag:  
 

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, nachstehend angeführte 
Anträge zu beschließen:  
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3. Abrundungsantrag EJ „Thurn Obir“ 

 
a) Parzellen Nr.    . 42, 12, 1420/1, 15/1, 21, 244/4, 247/1, 247/3 und 310, alle KG 76205 
Ebriach, zur Gänze  
 

sowie die 
 

Parzellen Nr. 1414, 327, 244/1, 245 und 244/3, alle KG 76205 Ebriach, Teilflächen  
 

im Gesamtausmaß von 30,6425 ha.  
 
 
4.  Anschluss- und Abrundung EJ „Thurn Remschenig“ 

 

a) Abrundungen an Gemeindejagd  
In der KG 76203 Bad Vellach die Parzellen Nr. 166/2, 3, .16, sowie 166/1, in der 
KG Ebriach 76205 die Grundstücke 1371/1, 2, 2383/2, 2384/2, 3, 1385, 1387, 
1388, 1389, 1391, 1394, 1396, 1399/1, 2, .16/1, .18 und 1384/4, im Gesamtausmaß 
von 24,5131 ha.  
 
b) Anschlüsse – in der KG 76203 Bad Vellach die Parzelle Nr. 1086 im Ausmaß 
von 15,3778 ha sowie aus der KG 76203 Bad Vellach die Parzellen Nr.  18, 40/3, 
41,42/1, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/9, 47, 50, 54/1, 55/1, 59/2, 60/2, 62/1, 1182, .5/1 
und 596 im Gesamtausmaß von 51,0563 ha (Schlosswald).  
 
 
5. Abrundungsantrag EJ „Koschlak“ 
 
Die Parzellen Nr. 15/4 und 1496, beide KG 76205 Ebriach, im Ausmaß von 1,7806 
ha an die Gemeindejagd bzw. die Parzelle Nr. 1232, KG 76205 Ebriach, im Ausmaß 
von 8,5223 ha und die Parzelle Nr. 1195, KG 76205 Ebriach, im Ausmaß von 2,6755 
ha, aus der Gemeindejagd in das EJ „Koschlak“ sowie Teilflächen des öffentlichen 
Gutes der Grundstücke 1401/2, 1487, 1488, 1489 und 1492, alle KG 76205 Ebriach, 
im Gesamtausmaß von 2,0372 ha an die EJ „Koschlak“.  
 
6. Abrundungsantrag  EJ „Pogatschnig-Hube“ und  EJ „Kremser-Hube“  
 
a)   Pogatschnig-Hube 
 
In der KG 76217 Rechberg, die Parzellen Nr. 236/1, 236/2 und 236/11 im Ausmaß 
von 1,6926 ha.  
   
b)    Kremser Hube 
 
Die Grundstücke Nr. 429/1 und 394/3, beide KG 76204 Blasnitzen, im Ausmaß 
von 2,3250 ha.  
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7.  Anschluss- und Abrundungsantrag EJ „Vithur Ebriach-Trögern“  

 
a)  In der KG 76222 Trögern die Parzelle Nr.   .33 im Ausmaß von 0,2324 ha als 
Anschlussfläche  
 
und 
 
b)   in der KG 76222 Trögern die Parzelle Nr.  238 im Ausmaß von 0,3949 ha als 
Abrundungsfläche.  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
12.    Kaufvertrag Dr. Piroutz; endgültige Version  
 Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
Der Gemeinderat hat am 18.12.2009 einen Kaufvertrag inklusive der Kaufoption mit 
Herrn Dr. Richard Piroutz beschlossen und dabei sichergestellt, dass die Situation rund 
um die Woschtlquelle gelöst wird.  
 
In der Zwischenzeit hat sich der Herr Dr. Piroutz mit dem Inhalt einverstanden erklärt 
und konnte zudem auf Grund einer Nachvermessung eine Änderung im Ausmaß von 
Ursprünglich 1.670 m² auf nunmehr 1.694 m² zugunsten der Gemeinde erwirkt 
werden.  
 
Herr Dr. Piroutz begehrt jedoch eine grundbücherliche Sicherstellung seiner Rechte, 
die im Entwurf vom Dezember 2009 noch nicht enthalten waren.  
 
Aus diesem Grund müssen die beiden genannten Verträge nochmals zur 
Beschlussfassung gelangen.  
 
Erst nach Durchführung des ersten Kaufvertrages und Neugestaltung der 
entsprechenden Parzellen, wird der Gemeinderat auf Basis der nunmehrigen 
Kaufoption neuerlich einen Vertrag zu beschließen haben.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge beiliegende Verträge beschließen. 
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13.     Referatsaufteilung; Verordnung  
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
Durch die Abwahl von Vizebürgermeister Hans Georg Lopar bzw. Neuwahl des 
Vizebürgermeisters Adolf Woschitz ist es notwendig geworden, die Verordnung über 
die Referatsaufteilung nach § 69 K-AGO neu zu beschließen, zumal die Agenden 
namentlich den Personen zugeordnet sind.  
 
Nach den Bestimmungen der K-AGO können Gemeinden in unserer Größenordnung 
die Agenden auf die beiden Vizebürgermeister aufteilen. Jedoch ist diese 
Referatsaufteilung von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.  
 

 
 

Verordnung  
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 

vom 29.06.2010, Zahl  1212-0/2010, 
mit welcher die Aufgaben des Bürgermeisters des eigenen Wirkungsbereiches 

auf den Bürgermeister und die Vizebürgermeister aufgeteilt werden. 
 
 
Aufgrund des § 69 Abs. 4 und 7 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung 1998 
(K-AGO) LGBL. Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 58/2008 und der 
von der Landesregierung erteilten Genehmigung wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Die Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches gemäß § 69 Abs. 2 und 3 K-AGO 
werden auf den Bürgermeister und die Vizebürgermeister wie folgt aufgeteilt: 
 

 
 
Referat I: Bürgermeister      Franz Josef Smrtnik 
                
Alle Angelegenheiten und Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches und 
Behördenaufgaben, soweit diese nicht einem der Vizebürgermeister durch 
Verordnung übertragen werden. Unter anderem sind dies die Angelegenheiten 
betreffend der erneuerbaren Energie, der Finanz, des Personals, die 
gemeindeeigenen Betriebe, die  Land.- und Forstwirtschaft, das Veterinärwesen, die 
Jagdangelegenheiten, der Grundverkehr, die Verwaltung des landwirtschaftlichen 
Grundbesitzes der Gemeinde, die Raumordnung, die öffentliche Sicherheit sowie die 
Feuerwehr. 

 
 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge die Referatsaufteilung mittels nachstehender Verordnung beschließen: 
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Referat II:   1. Vizebürgermeister          Harald Kogelnik 
                     
Angelegenheiten betreffend das Bauwesen inklusive aller Hoch.- und 
Tiefbaumaßnahmen, des Umweltschutzes, Soziales, Familien, Jugend, Sport, 
Einrichtungen betreffend die Erziehung und der Bildung, sowie die gemeindeeigenen 
Wohnungen 
 

 
 
Referat  III:  2. Vizebürgermeister           Adolf Woschitz 
 
Angelegenheiten betreffend der Kultur, der Wirtschaft und des Tourismus 
 

 
§ 2 

 
Vertretungen 

 
Der Bürgermeister und die beiden Vizebürgermeister haben sich im 
Verhinderungsfalle wie folgt zu vertreten: 
 
Den Bürgermeister Franz Josef Smrtnik vertritt der 1. Vizebürgermeister, im 
Verhinderungsfalle der 2. Vizebürgermeister. 
 
Den 1. Vizebürgermeister Harald Kogelnik vertritt der 2. Vizebürgermeister Adolf 
Woschitz 
 
Den 2. Vizebürgermeister Adolf Woschitz vertritt der 1. Vizebürgermeister Harald 
Kogelnik 
 

§ 3. 
 

Inkrafttreten: 
 
Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen 
wurde. Die Kundmachung erfolgt erst nach Erteilung der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung. 
 
 
 
Angeschlagen am: 30.06.2010     Der Bürgermeister: 
 
 
 
Abgenommen am:      Franz Josef Smrtnik 
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GR Hans Georg Lopar: Ich bin für die Referatsaufteilung, aber nicht was den              
2. Vizebürgermeister betrifft, da er nach meiner Meinung dafür nicht geeignet ist.  
 
Mit einer Gegenstimme wurde der Antrag angenommen.  
Gegenstimme: GR Hans Georg Lopar 
 

 
 
14.   Antrag gem. § 41 K-AGO der ÖVP Gemeinderäte; Fernwärmeversorgung 
         Berichterstatter : Vizebgm. Adolf Woschitz 

Folgender Antrag der ÖVP-Gemeinderäte wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 
11.11.2009 eingebracht und wurde dem Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und 
Energie zugewiesen: 
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Den Mitgliedern des Ausschusses wurde eine Liste der Objekte, welche noch nicht an 
die Fernwärme angeschlossen sind, vorgelegt. Diese Liste umfasst insgesamt 56 
Objekte mit einem Gesamtanschlusswert von 973 kW. Die Liste beinhaltet auch 
Objekte die nicht mehr bewohnt werden bzw. nicht bewohnbar sind.  

Der Argumentation eines zu teuren Umstiegs bei den Gemeindewohnhäusern muss 
widersprochen werden. Der Umstieg erfolgte für die Mieter kostenlos. Dafür wurden 
von der Gemeinde zusätzliche Mittel aufgebracht. Es muss wiederholt darauf 
hingewiesen werden, dass ein Umstieg - auch bei gemeindeeigenen Mietobjekten - nur 
mit Einverständnis des Mieters möglich ist.  

Da Herr Welz Adolf befürchtete, dass die Förderung von LR Martinz nur für neue 
Anlagen gilt, wurde von der Gemeinde ein Schreiben an Hr. LR Martinz gerichtet. 
Dabei wurde dafür interveniert, dass diese Förderung auch für das bestehende 
Fernwärmewerk in Bad Eisenkappel gelten soll. Eine Antwort hat die Gemeinde bis 
heute nicht erhalten.  

Von der ÖVP Fraktion wurde dem Amt mitgeteilt, dass die erhöhte Förderung in 
Eisenkappel nicht anzuwenden ist. Dort wo diese bereits zugesagt wurden, wird eine 
Sonderlösung gesucht, damit die vorbereiteten Neuanschlüsse umgesetzt werden 
können. 

Einstimmig wird im Ausschuss vereinbart, dass im Zuge der Erstellung der 
Energiebilanz, die noch nicht angeschlossenen Haushalte herausgefiltert werden 
sollen.  Es soll dann überprüft werden, bei wie vielen dieser Haushalte ein Anschluss 
an die Fernwärme überhaupt möglich ist. Mit diesen  Eigentümern soll dann Kontakt 
aufgenommen werden.   

Vom Ausschuss wird vorgeschlagen, dieses Thema in der Gemeindezeitung zu 
publizieren.  

GR: Richard Zupanc: Vom Land kann die 60 %-ige Förderung nicht gewährt werden. 
Herr Welz Adolf garantiert aber diese, so dass sich die Werber keine Sorgen machen 
brauchen.  
 

Dr. Stefan Merkač: Ich habe heute mit Herrn Welz telefoniert und traue ihm zu, dass 
er sein Versprechen halten wird. Auch die KWK dürfen wir nicht aus den Augen 
verlieren.  
 

Vizebgm. Harald Kogelnik: Die Gemeinde war immer Vorreiter bei den Anschlüssen. 
Auch bei den Wohnhäusern sowie bei der Caritas hat die Gemeinde die Rolle als 
Vermittler übernommen. Die Anschlussdichte ist hervorragend. Schade ist es nur, dass 
einige Gewerbebetriebe nicht mitmachen und eigene Hackschnitzelheizungen 
einbauen. Dies sollte nicht passieren. Herr Welz ist ein Visionär und hat für 
Eisenkappel Vieles bewirkt. Es ist aber in unserer Verantwortung, dass er sich mit 
seiner 60 % Garantie nicht übernimmt.  
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Vizebgm. Adolf Woschitz: Ohne schriftliche Zusicherungen können wir uns nicht für 
den Antrag aussprechen.  
 
Bgm.  Franz Josef Smrtnik: Wir sind Weltmeister bei der Anschlussdichte. Trotzdem 
müssten wir die 60 % ige Förderung nützen und Werbung für die Fernwärme machen 
bzw. die Menschen überzeugen, an die Fernwärme anzuschließen. Auch bei den 
Wohnhäusern ist ein neuer Vorstoß notwendig.  
 

 
 
Mit 11 Gegenstimmen (Enthaltungen) wurde der Antrag abgelehnt.  
Gegenstimmen: Harald Kogelnik, Elisabeth Lobnik, Ing. Helmut Malle, Paul Bevc, Evelin 
Pircer, Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc., Michael Arbeitstein, Peter Koschlak, Adolf Woschitz, 
Roman Wutte, Martina Hiessberger 
 

 
 
 
15.   Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte; Grundsatzbeschluss      
        Kraftwerksbauten  
         Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 

Die SPÖ Gemeinderäte haben in der Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2010 
folgenden Dringlichkeitsantrag eingebracht. Da die Dringlichkeit nicht von 2/3 der 
Gemeinderäte anerkannt wurde, wurde dieser Antrag an den Ausschuss für Land- und 
Forstwirtschaft und Energie zugewiesen.  

Antrag: 

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge dem 
Antrag der ÖVP Gemeinderäte laut vorstehendem Bericht zustimmen. 
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In der Sitzung des Ausschusses war eine mehrheitliche Zustimmung zum Antrag nicht 
erreichbar, zumal der Antrag auch den Leppen-Bach als Bestandteil hat. Aus diesem 
Grund wurde der Antrag im Energieausschuss abgelehnt. Die Mitglieder des 
Ausschusses haben aber sehr wohl signalisiert, dass sie den Antrag positiv beurteilen, 
wenn die antragstellenden Gemeinderäte den Antrag dahingehend ändern, dass der 
Leppen-Bach vom Antrag entfernt wird.  
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Von den SPÖ-Gemeinderäten wurde folgender Abänderungsantrag eingebracht: 
 

Antrag: 

Der Gemeindvorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
dem Antrag der SPÖ Gemeinderäte zustimmen. 
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Abstimmung über den Abänderungsantrag:  
 
Mit 4 Gegenstimmen wurde der Abänderungsantrag angenommen. 
Gegenstimmen: Hans Georg Lopar; Vizebgm. Adolf Woschitz; Roman Wutte;  

     Martina Hiessberger 
 
 
Abstimmung über den Antrag des Gemeindevorstandes:  
 
Der Antrag des Gemeindevorstandes wurde einstimmig abgelehnt. 
 

 
 
16.  Antrag gem. § 41 K-AGO des GESK - gemeinsam grün - skupno zeleno        
           Gemeinderates; Migration  
 Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
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Folgender des GESK gemeinsam grün / skupno zeleno - Gemeinderates gestellte 
Antrag, wurde eingebracht: 
 
 

 
 
 
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit hat vorgeschlagen, dass über die 
Gemeinde eine einmalige Veranstaltung organisiert werden sollte, zu dieser 
Veranstaltung möge die Gemeinde Einwohner aus anderen Staaten einladen. Um das 
funktionierende Zusammenleben in unserer Gemeinde zu fördern, soll bei dieser 
Veranstaltung den Gästen in Bezug auf mögliche Hilfestellung im öffentlichen Bereich 
größtmöglichste Unterstützung gewährt werden. Diese Veranstaltung soll durch einen 
Postwurf, der in den jeweiligen Sprachen verfasst ist,  angekündigt werden. 
 
Vom Gemeindevorstand wird diese Idee befürwortet. Die Gemeinde sollte jedoch 
nicht als Veranstalter auftreten. Für die Durchführung sollte ein Verein gefunden 
werden, welcher von der Gemeinde voll unterstützt werden soll.  
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Dr. Stefan Merkac: Warum soll dies ein Verein durchführen und nicht die Gemeinde 
als Vertreter der Bürger und Bürgerinnen? 
 
GV Ing. Helmut Malle: Ich schlage vor, dass der Bürgermeister einen Postwurf 
erstellt, mit dem er die Bürger bzw. Bürgerinnen und somit auch die Vereine zu einer 
Auftaktveranstaltung einlädt. Dort könnte ja eine Arbeitsgruppe gebildet werden.  
 
Dieser Vorschlag wurde einmütig angenommen und wurde darüber abgestimmt: 
 
Einstimmig wird dieser Antrag angenommen. 
 
 

 
 
17.   Antrag gem. § 42 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte; Expertise Mietvertrag  
 Aufbahrungshalle  
 Berichterstatter : Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

 Folgender von den SPÖ Gemeinderäten  gestellte Dringlichkeitsantrag –  Expertise   
 Mietvertrag Aufbahrungshalle – wurde eingebracht: 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, die Gemeinde möge nach 
Maßgabe der im Bericht angeführten Vorgangsweise dem Antrag des 
Gemeinderates Dr. Merkač zustimmen. 
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Dieser Antrag erhielt für die Dringlichkeit nicht die entsprechende 2/3 Mehrheit , 
weshalb er dem Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit zugewiesen wurde. 
 
Der Ausschuss hat sich mit diesem Thema befasst und ersucht den Bürgermeister die 
von ihm angesprochene Expertise im Zuge der nächstfolgenden Gemeinderatssitzung 
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vorzulegen oder beim etwaigen Nichtvorhandensein dieser Expertise dies dem 
Gemeinderat ebenfalls mitzuteilen.  
 

 
Mit sieben Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimmen: Bgm. Franz Josef Smrtnik, Dr. Stefan Merkač, Wilhelm Osina, Josef     
                          Orasche, Gertraud Urschitz, Hilgenfeld Wilhelm, Zupanz Richard 
 

 
 
18.    Antrag gem. § 41 Abs. 3 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte; Ankauf einer  
         Tragkraftspritze (TS 1200) für die Freiwillige Feuerwehr Rechberg 
 Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 25.03.2010 wurde von der SPÖ-
Gemeinderatsfraktion nachstehender Antrag gem. § 41 K-AGO eingebracht:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit stellt im Wege diese 
Gemeindevorstandes den Antrag, der Gemeinderat möge dem Antrag der SPÖ 
Gemeinderäte zustimmen.  
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Nach hieramtlichem Wissenstand belaufen sich die Gesamtkosten für den Ankauf 
dieser Tragkraftspritze auf ca. € 13.000,00. Der Kärntner Landesfeuerwehrverband 
gewährt eine Förderung in der Höhe von € 3.000,00 und somit sind noch € 10.000,00 
von der Gemeinde zu tragen. 
 
Beim ersten Nachtragsvoranschlag 2010 wurden bereits €  4.000,00 eingebaut. Somit 
ergibt sich unter Berücksichtigung des Voranschlages ein Budget in der Höhe von        
€ 4.500,00 und ein Fehlbetrag von € 5.500,00, welcher derzeit nicht finanziert werden 
kann.  
 

 
Bgm Franz Josef Smrtnik: Ich werde alles unternehmen, um das Geld dafür 
aufzubringen. Verweise aber darauf, dass es keine Sonderbedarfszuweisungen mehr 
gibt.  
 
GV Ing. Helmut Malle: Dieses Spiel dauert schon ein Jahr. Wir haben einen 
unhaltbaren Zustand. Deswegen habe ich über den Verband eine 
Ersatztragkraftspritze zur Überbrückung dieser Situation beantragt.  
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag angenommen. 
 

 
 
 
19.  Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte;          
       Kinderbetreuungseinrichtungen 
       Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
     Folgender von den SPÖ Gemeinderäten gestellte Dringlichkeitsantrag wurde     
    eingebracht: 
 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Finanzreferenten beauftragen, die notwendigen Mittel zu lukrieren.  
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Dieser Antrag konnte aufgrund der Bestimmungen der K-AGO nicht als 
Dringlichkeitsantrag anerkannt werden, so dass der Antrag wie ein Antrag gem. § 41 
K-AGO zu behandeln ist. 
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Der Kindergarten der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wurde im Rahmen der 
Revision überprüft. Diese Überprüfung ergab, dass unser Kindergarten im Bereich der 
Ausgaben um 9.200,00 über dem Kärntner Schnitt liegt. Dies bedeutet wiederum, dass 
dieser Abgang bei mittelfristiger Finanzplanung mit eingerechnet wurde.  
 

In Anbetracht der knappen finanziellen Mittel besteht nun Handlungsbedarf. Aufgrund 
dessen wurde ein Elternabend einberufen, bei welchem erhoben wurde, inwieweit  
Öffnungszeiten mit dem tatsächlichen Bedarf vereinbar sind. Aufgrund der 
Zustimmung der Eltern beim Elternabend wurde vereinbart, den Kindergarten ab 16.30 
Uhr anstatt wie bisher ab 17.00 Uhr zu schließen. Es wurden zwei Monate lang 
Erhebungen durchgeführt, wie viele Kinder in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.00 
Uhr im Kindergarten betreut wurden. Dabei wurde festgestellt, dass lediglich 1-2 
Kinder anwesend waren.   
 

Eine Reduzierung der Anzahl der Mitarbeiter im Kindergarten ist nach dem 
derzeitigen Bedarf nicht absehbar und auch nicht möglich. Durch die nunmehrige 
Einführung der Zeiterfassung mittels Fingerprint bei den Kindergartenmitarbeiterinnen 
wird versucht, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Im Falle einer früheren Abholung 
oder außertürlichem Fernbleiben einiger Kinder ist nunmehr nur die unbedingt 
erforderliche Anzahl an Mitarbeitern anwesend. Mit dieser Maßnahme wird versucht, 
eventuell geringfügige Verminderungen der Arbeitszeit bei den Hilfskräften zu 
erreichen.  
 

Der Gemeinderat hat zum Revisionsbericht eine Stellungnahme abgegeben und darin 
die Reduzierung der Arbeitszeit von einer Helferin um eine Stunde vorgeschlagen. Mit 
dieser Reduzierung ist eine Einsparung in der Höhe von € 3.000,00 möglich. Die 
Reduzierung der Arbeitszeit setzt aber voraus, dass auch die Öffnungszeiten angepasst 
werden müssen.  
 

Der Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur beantragte die vollinhaltliche 
Zustimmung des Antrages der SPÖ-Gemeinderäte, sowie die Zurücknahme der 
Öffnungszeiten, auf das in der Verordnung festgelegte Maß von 7.00 Uhr bis 17.00 
Uhr.  
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellte folgenden Antrag:  
 

 
 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge   
die Weiterführung der 3 Kindergruppen im Kindergarten, 

• die Weiterführung des Hortes, 
• keine Verkürzung der Öffnungszeiten und 
• keine Reduktion der Arbeitsstunden der beschäftigten Mitarbeiter/innen 

beschließen, da aufgrund der im Bericht angeführten Maßnahmen keine qualitativen 
und weitere finanziellen Verbesserungen ersichtlich sind. 
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Herr Vizebgm Harald Kogelnik brachte einen Abänderungsantrag ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch 
der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niederschrift der Gemeinderatssitzung am 29.06.2010                   Zahl: 1212-0/2010  - 67 - 
 

Auch der Bürgermeister bringt einen Abänderungsantrag ein: 
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Vizebgm. Adolf Woschitz: Die SPÖ redet vom Sparen und will länger offen halten? 
 

GR Hans Georg Lopar: Wir müssen nach dem Bedarf flexibel reagieren.  
 

Dr. Andreas Jerlich: Wie hoch ist das Einsparpotential durch die Reduzierung der 
Öffnungszeiten um eine halbe Stunde? 
 

Bgm Franz Josef Smrtnik: Die Einsparung beträgt € 3.000,00 
 

Dr. Andreas Jerlich: Das ist die Reduktion der Helferin und nicht die Reduzierung der 
Öffnungszeit. 
 

Bgm Franz Josef Smrtnik: Das ist ja damit verbunden. Außerdem streben wir ja einen 
ganzjährigen Betrieb an. 
 

Dr. Andreas Jerlich: Wird damit ein Offenhalten im August garantiert? 
 

Bgm Franz Josef Smrtnik: Garantiert nicht, aber erleichtert bzw. zumindest ein 
teilweise Offenhalten wird ermöglicht. 
 

GR Evelyn Pircer: Für mich liegt ein Bedarf auch vor, wenn nur zwei Kinder dies 
benötigen. Wir müssen ja auf die Pendler Rücksicht nehmen.  
 

Bgm Franz Josef Smrtnik: Da haben wir den Eltern eine Alternative über Tagesmütter 
angeboten. Diese geht sogar über die Zeit von 17 Uhr hinaus.  
 

Vizebgm Harald Kogelnik: Diesen Vorschlag hat niemand angenommen, weil die 
Kosten viel zu hoch sind.  
 

GR Evelyn Pircer: Für mich ist ein vorzeitiges Zusperren eine versteckte Erhöhung 
der Kindergartenbeiträge.  
 

GV Helmut Malle: Die Reduzierung der Öffnungszeiten sind für mich ein Sozialabbau 
par excellence. 
 

Abstimmung: 
 

Zunächst gelangt der Abänderungsantrag vom Bürgermeister zur Abstimmung. 
 

Dieser wurde mit 8 Gegenstimmen angenommen. 
 
Danach gelangt der Abänderungsantrag der SPÖ-Gemeinderäte zur Abstimmung. 
 

Dieser wurde mit 10 Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Zum Schluss wird über den Antrag des Gemeindevorstandes abgestimmt: 
 
Dieser wurde einstimmig abgelehnt.  
 

Somit gilt der Abänderungsantrag vom Bürgermeister als beschlossen. 
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20.     Antrag gem. § 41 Abs. 3 K-AGO der EL Gemeinderäte; Gedenktafel  
     Dr. Angela Piskernik 

 Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 
 
Der am 11.11.2009 von der Enotna Lista/Eisenkappler Liste im Gemeinderat 
eingebrachte Antrag mit folgendem Wortlaut wurde in der Sitzung des Ausschusses 
für Tourismus, Kultur und Wirtschaft behandelt:  
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Der Ausschuss für Tourismus, Kultur und Wirtschaft stellte im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeindrat den Antrag, den Antrag der Enotna 
Lista/Eisenkappler Liste als Initiative für ein Gesamtkonzept heranzuziehen, in dem 
weitere verdienstvolle EisenkapplerInnen berücksichtigt werden. Dies kann z.B. in 
Form eines Kunstprojektes, der Umbenennung von Straßen, Gassen, Wegen o.ä. 
erfolgen.  
 
Hiezu sollen potentielle verdienstvolle EisenkapplerInnen nominiert und von einem 
kompetenten Gremium ausgewählt werden.  

   Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses an. 
 

 
 Dr Antrag des Gemeindevorstandes wurde mit 5 Gegenstimmen angenommen 
(Antrag der EL-Gemeinderäte wurde somit abgelehnt).  

 
Gegenstimmen: Dr. Merkač, Gertrude Urschitz, Josef Orasche, Willi Oschina, Richard   
Zupanc 
 

 
 
Danach wurden noch einige Anträge bzw. Anfragen eingebracht:  
 
Von den BZÖ Gemeinderäten wird folgender Dringlichkeitsantrag nach § 42 K-
AGO eingebracht:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge den Antrag der EL-Gemeinderäte ablehnen, diesen aber als Initiative für ein 
Gesamtkonzept heranziehen.  
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Zunächst wurde über die Dringlichkeit abgestimmt. 
 
Für die Dringlichkeit stimmten 3 Gemeinderäte (16 Gegenstimmen). Daher 
wurde dieser Antrag nicht als dringlich anerkannt und dem Ausschuss für 
Tourismus und Kultur zugewiesen. 
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Vom GR Hans Georg Lopar wurde folgender Dringlichkeitsantrag eingebracht:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Die Dringlichkeit wurde nur von Herrn GR Lopar gesehen. 18 Gemeinderäte 
stimmten dagegen. Daher wurde dieser Antrag nicht als dringlich anerkannt und 
dem Gemeindevorstand zugewiesen.  
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Folgende Anfrage von den BZÖ Gemeinderäten wurde gestellt:  

 
 
 
Auch wenn die Frage nicht den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde betrifft 
sondern den Vizebürgermeister Harald Kogelnik in seinem zivilen Beruf als 
Straßenmeister erklärt sich Herr Kogelnik bereit, diese Frage sofort zu beantworten. 
 
Herr Kogelnik wies darauf hin, dass das Land hier eine einheitliche Regelung hat. 
Zunächst haben die Interessenten einen Antrag zu stellen und dieser wird in der Regel 
- sofern keine hindernden Gründe dagegen stehen - auch bewilligt. 
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Die Kosten für den Spiegel haben die Antragsteller zu tragen. Es gibt immer wieder 
solche Fälle und wurden diese in der Vergangenheit wie berichtet zur Zufriedenheit 
der Bürger erledigt. 
 
Die Anfragesteller erklären sich mit der Beantwortung für Einverstanden.  
 
 

 
 
 
Ende der Sitzung: 23:02 
 
 
 
 
 


